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Hettlingen, 15. April 2025 

 

 

 

Gemeinderat; Verhandlungsbericht / Informationen 
 

 

An der Sitzung des Gemeinderats vom 7. April 2025 sind folgende Geschäfte von öffentli-

chem Interesse behandelt worden: 

 

 

Baubewilligung(en) 

- Sunrise GmbH, Mobile Infrastructure: Umbau der bestehenden Mobilfunkanlage, 

Aeschemerstrasse 2 

- Zurbuchen Bodenschutz GmbH: Landwirtschaftliche Bodenaufwertung,  

Schaffhauserstrasse 

 

 

Jahresrechnung 2024 - Finanztechnische Prüfung  

Vom 5. bis 6. März 2025 führte die baumgartner & wüst gmbh, Brüttisellen, die finanztechni-

sche Prüfung der Jahresrechnung 2024 durch. Die Jahresrechnung entspricht den gesetzli-

chen Vorschriften und wurde zur Genehmigung empfohlen. Der Gemeinderat hat den Re-

visionsbericht abgenommen. 

 

 

Öffnungszeiten Jahreswechsel 2025/2026 

Die Gemeindeverwaltung bleibt vom Mittwoch, 24. Dezember 2025 bis und mit Sonntag, 

4. Januar 2026 geschlossen. Für das Bestattungsamt wird in dieser Zeit der übliche Pikett-

dienst eingerichtet. 
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Gebäudebrüter-Inventar 

Gemäss Planungs- und Baugesetz haben Gemeinden über die Schutzobjekte einstweilige 

Inventare zu erstellen. Die kommunalen Inventare werden vom Gemeinderat festgesetzt. 

Unter die kommunalen Naturschutzobjekte fallen auch seltene oder vom Aussterben be-

drohte Vögel wie Gebäudebrüter. Sie und ihre Nistplätze stehen unter Schutz. 

Der Gemeinderat verabschiedete das neu erstellte Inventar der Nistplätze für Gebäudebrü-

ter. Die Nistplätze von Fledermäusen werden voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt 

auch inventarisiert. 

 

 

Vernehmlassung(en) 

 

Neuerlass Vollzugsverordnung zur Tabakproduktegesetzgebung  

Am 1. Oktober 2024 sind das Bundesgesetz und die Verordnung über Tabakprodukte und 

elektronische Zigaretten in Kraft getreten. Die Gesetzgebung sieht einen umfassenden Voll-

zug durch die Kantone vor. Zur Umsetzung dieser Aufgabe erarbeitet die Gesundheitsdirek-

tion eine neue kantonale Vollzugsverordnung.  

Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich hat unter anderem auch die Politischen Ge-

meinden zur Vernehmlassung über den Neuerlass der Vollzugsverordnung eingeladen. 

Der Gemeinderat Hettlingen schliesst sich der Stellungnahme des Verein Zürcher Gemeinde- 

und Verwaltungsfachleute vollumfänglich an und unterstützt die vorgeschlagene Geset-

zesanpassung. Die vereinheitliche Handhabung wird begrüsst. 

 

 

Leistungsvereinbarung Spitex RegioSeuzach 

Im Rahmen des Zusammenschlusses mit der Spitex Neftenbach-Pfungen-Dättlikon per 1. Juli 

2025 wurden mit diesen drei neuen Gemeinden neue Leistungsvereinbarungen ausgearbei-

tet. Da die bestehende Vereinbarung vom 1. Januar 2017 nicht mehr den aktuellen gesetz-

lichen und vertraglichen Rahmenbedingungen entspricht, wurde gemeinsam mit den sie-

ben Verbandsgemeinden eine überarbeitete Fassung erarbeitet. 

Der Gemeinderat hat die angepasste Leistungsvereinbarung, gültig ab 1. Juli 2025, geneh-

migt. 

 

 

 

Für Rückfragen: 

Matthias Kehrli, Gemeindeschreiber Hettlingen 

 

Freundliche Grüsse 

 

GEMEINDEVERWALTUNG HETTLINGEN 

Gemeindeschreiber 

Matthias Kehrli 


